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Gemeinde Muldestausee                               I / 6
Beschlussantrag Nr.:  16/2016

X öffentlicher Teil nichtöffentlicher Teil

Sachbearbeiter: Frau Iris Meier Beteiligtes
Fachamt:

Federführende Stelle: Haupt- und Sozialamt

Beratungsfolge
Gremium Datum dafür dagegen
Ortschaftsrat Burgkemnitz Anhörung 14.04.2016 x
Ortschaftsrat Friedersdorf Anhörung 04.04.2016 x
Ortschaftsrat Gossa Anhörung 21.04.2016 x
Ortschaftsrat Gröbern Anhörung 06.04.2016 x
Ortschaftsrat Krina Anhörung 25.04.2016 x
Ortschaftsrat Muldenstein Anhörung 25.04.2016 x
Ortschaftsrat Mühlbeck Anhörung 23.03.2016 x
Ortschaftsrat Plodda Anhörung 02.05.2016 x
Ortschaftsrat Pouch Anhörung 27.04.2016 x
Ortschaftsrat Rösa Anhörung 18.04.2016 x
Ortschaftsrat Schlaitz Anhörung 20.04.2016 x
Ortschaftsrat Schmerz Anhörung 11.05.2016 x
Ortschaftsrat Schwemsal Anhörung 17.03.2016 x
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport Vorberatung 25.02.2016 x
Bau- und Vergabeausschuss
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 18.05.2016 x
Gemeinderat Beschlussfassung 25.05.2016

Kurztitel: 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Betreuung  von Kindern in den
Tageseinrichtungen in der Gemeinde Muldestausee (Betreuungssatzung)                

Beschlusstext: 
Auf der Gundlage der §§ 5, 8 und 45 Abs. 2  Ziffer 1 des Kommunalverfassungsgesetzes
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBL. LSA S.288) in
Verbindung mit  §§ 1, 2 ,4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) vom
13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405) und dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von
Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt
(Kinderförderungsgesetz  KiFöG) vom 05.03.2003 (GVBL. LSA Nr. 6/03 S. 48) in den
jeweils gültigen Fassungen beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee die
2. Änderungssatzung zur Satzung über die Betreuung von Kindern in den
Tageseinrichtungen der Gemeinde Muldestausee (Betreuungssatzung).
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 Erläuterung: 
In der zur Zeit geltenden Betreuungssatzung ist bei Inanspruchnahme von wöchentlichen
Betreuungszeiten eine Woche festzulegen, und dies gilt für einen ganzen Monat.
Auf Grund von Anfragen einiger Eltern, die wöchentlichen Betreuungszeiten flexibler
nutzen zu können, fand eine Beratung mit den Leiterinnen statt.
Im Ergebnis dieser Beratung wurde sich darauf verständigt, dass bei Nutzung von
wöchentlichen Betreuungszeiten diese in der jeweiligen Tageseinrichtung mit der Leiterin
schriftich zu vereinbaren sind. Die wöchentliche Festlegung der Betreuungszeit mit der
Geltungsdauer für einen Monat entfällt somit.
Bisher sollte die Betreuungszeit zur vollen bzw. halben Stunde beginnen und enden.
Auch dies entfällt bei Nutzung wöchentlicher Betreuungszeiten, gerechterweise auch bei
der Nutzung von täglich gleichen Betreuungszeiten.
Die Eltern vereinbaren in der Tageseinrichtung die benötigte Betreuungszeit.
Es sollte allerdings trotzdem darauf geachtet werden, dass die Betreuung spätestens
09.00 Uhr beginnt, um den Bildungsanspruch zu erfüllen.

Seit dem 01.09.2014 wird der Hort im OT Muldenstein als eigenständiger Hort geführt.
Diese Änderung wird in die 2. Änderungssatzung der Betreuungssatzung ebenfalls
aufgenommen.

Seit dem 01.01.2016 ist ein neues Präventionsgesetz in Kraft getreten, welches auch
Kita`s und Schulen berührt.
Da weiterhin keine Impfpflicht besteht, ist in diesem Gesetz festgelegt, dass bei
Neuaufnahme eines Kindes in einer Kindereinrichtung ein Nachweis über eine
Impfberatung vorgelegt werden muss.               

Finanzielle Auswirkungen:
a) einmalig: keine

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben):

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:

Anlagen: 
Anlage 1 - gültige Betreuungssatzung mit geplanten Änderungen (farblich unterlegt)
Anlage 2 - Entwurf - 2. Änderungssatzung Betreuungssatzung               

Datum und Unterschrift Bürgermeisterin Petra Döring


